
 

 

ANHANG II 

 

ALLGEMEINE HYGIENEVORSCHRIFTEN FÜR ALLE LEBENSMITTELUNTERNEHMER 

(AUSGENOMMEN UNTERNEHMEN, FÜR DIE ANHANG I GILT) 

 

EINLEITUNG 

 

Die Kapitel V bis XII gelten für alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von 

Lebensmitteln; für die übrigen Kapitel gilt Folgendes: 

 

− Kapitel I gilt für alle Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, ausge-

nommen die Betriebsstätten gemäß Kapitel III; 

 

− Kapitel II gilt für alle Räumlichkeiten, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder ver-

arbeitet werden, ausgenommen Essbereiche und die Betriebsstätten gemäß Kapitel III; 

 

− Kapitel III gilt für alle in der Überschrift dieses Kapitels genannten Betriebsstätten; 

 

− Kapitel IV gilt für alle Beförderungen. 

 

KAPITEL I 

 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR BETRIEBSSTÄTTEN, 

IN DENEN MIT LEBENSMITTELN UMGEGANGEN WIRD 

(AUSGENOMMEN DIE ANLAGEN GEMÄSS KAPITEL III) 

 

1. Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen sauber und stets 

instand gehalten sein. 



 

 

2. Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen so angelegt, konzi-

piert, gebaut, gelegen und bemessen sein, dass 

 

a) eine angemessene Instandhaltung, Reinigung und/oder Desinfektion möglich ist, aero-

gene Kontaminationen vermieden oder auf ein Mindestmaß beschränkt werden und aus-

reichende Arbeitsflächen vorhanden sind, die hygienisch einwandfreie Arbeitsgänge 

ermöglichen, 

 

b) die Ansammlung von Schmutz, der Kontakt mit toxischen Stoffen, das Eindringen von 

Fremdteilchen in Lebensmittel, die Bildung von Kondensflüssigkeit oder unerwünschte 

Schimmelbildung auf Oberflächen vermieden wird, 

 

c) gute Lebensmittelhygiene, einschließlich Schutz gegen Kontaminationen und insbeson-

dere Schädlingsbekämpfung, gewährleistet ist und 

 

d) soweit erforderlich, geeignete Bearbeitungs- und Lagerräume vorhanden sind, die ins-

besondere eine Temperaturkontrolle und eine ausreichende Kapazität bieten, damit die 

Lebensmittel auf einer geeigneten Temperatur gehalten werden können und eine Über-

wachung und, sofern erforderlich, eine Registrierung der Lagertemperatur möglich ist. 

 

3. Es müssen genügend Toiletten mit Wasserspülung und Kanalisationsanschluss vorhanden 

sein. Toilettenräume dürfen auf keinen Fall unmittelbar in Räume öffnen, in denen mit 

Lebensmitteln umgegangen wird. 

 

4. Es müssen an geeigneten Standorten genügend Handwaschbecken vorhanden sein. Diese 

müssen Warm- und Kaltwasserzufuhr haben; darüber hinaus müssen Mittel zum Hände-

waschen und zum hygienischen Händetrocknen vorhanden sein. Soweit erforderlich, müssen 

die Vorrichtungen zum Waschen der Lebensmittel von den Handwaschbecken getrennt ange-

ordnet sein. 



 

 

5. Es muss eine ausreichende und angemessene natürliche oder künstliche Belüftung gewähr-

leistet sein. Künstlich erzeugte Luftströmungen aus einem kontaminierten in einen reinen 

Bereich sind zu vermeiden. Die Lüftungssysteme müssen so installiert sein, dass Filter und 

andere Teile, die gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, leicht zugänglich sind. 

 

6. Alle sanitären Anlagen müssen über eine angemessene natürliche oder künstliche Belüftung 

verfügen. 

 

7. Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen über eine angemes-

sene natürliche und/oder künstliche Beleuchtung verfügen. 

 

8. Abwasserableitungssysteme müssen zweckdienlich sein. Sie müssen so konzipiert und gebaut 

sein, dass jedes Kontaminationsrisiko vermieden wird. Offene oder teilweise offene Abfluss-

rinnen müssen so konzipiert sein, dass die Abwässer nicht aus einem kontaminierten zu einem 

oder in einen reinen Bereich, insbesondere einen Bereich fließen können, in dem mit Lebens-

mitteln umgegangen wird, die ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit des Endverbrauchers 

darstellen könnten. 

 

9. Soweit erforderlich, müssen angemessene Umkleideräume für das Personal vorhanden sein. 

 

10. Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht in Bereichen gelagert werden, in denen mit 

Lebensmitteln umgegangen wird. 



 

 

KAPITEL II 

 

BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR RÄUME, IN DENEN LEBENSMITTEL ZUBEREITET, 

BEHANDELT ODER VERARBEITET WERDEN (AUSGENOMMEN ESSBEREICHE UND 

DIE BETRIEBSSTÄTTEN GEMÄSS KAPITEL III) 

 

1. Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden (ausgenommen 

Essbereiche und die Betriebsstätten gemäß Kapitel III, jedoch einschließlich Räume in Trans-

portmitteln), müssen so konzipiert und angelegt sein, dass eine gute Lebensmittelhygiene 

gewährleistet ist und Kontaminationen zwischen und während Arbeitsgängen vermieden 

werden. Sie müssen insbesondere folgende Anforderungen erfüllen: 

 

a) Die Bodenbeläge sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reini-

gen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend wasser-

undurchlässig, Wasser abstoßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem Material 

bestehen, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können gegenüber der zuständigen 

Behörde nachweisen, dass andere verwendete Materialien geeignet sind. Gegebenenfalls 

müssen die Böden ein angemessenes Abflusssystem aufweisen; 

 

b) die Wandflächen sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reini-

gen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend wasser-

undurchlässig, Wasser abstoßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem Material 

bestehen sowie bis zu einer den jeweiligen Arbeitsvorgängen angemessenen Höhe glatte 

Flächen aufweisen, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können gegenüber der 

zuständigen Behörde nachweisen, dass andere verwendete Materialien geeignet sind; 

 

c) Decken (oder soweit Decken nicht vorhanden sind, die Dachinnenseiten) und Decken-

strukturen müssen so gebaut und verarbeitet sein, dass Schmutzansammlungen vermie-

den und Kondensation, unerwünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Mate-

rialteilchen auf ein Mindestmaß beschränkt werden; 



 

 

d) Fenster und andere Öffnungen müssen so gebaut sein, dass Schmutzansammlungen 

vermieden werden. Soweit sie nach außen öffnen können, müssen sie erforderlichenfalls 

mit Insektengittern versehen sein, die zu Reinigungszwecken leicht entfernt werden 

können. Soweit offene Fenster die Kontamination begünstigen, müssen sie während des 

Herstellungsprozesses geschlossen und verriegelt bleiben; 

 

e) Türen müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie 

müssen entsprechend glatte und Wasser abstoßende Oberflächen haben, es sei denn, die 

Lebensmittelunternehmer können gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass 

andere verwendete Materialien geeignet sind und 

 

f) Flächen (einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in denen mit Lebens-

mitteln umgegangen wird, und insbesondere Flächen, die mit Lebensmitteln in Berüh-

rung kommen, sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen 

und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend aus glattem, 

abriebfestem, korrosionsfestem und nichttoxischem Material bestehen, es sei denn, die 

Lebensmittelunternehmer können gegenüber der zuständigen Behörde nachweisen, dass 

andere verwendete Materialien geeignet sind. 

 

2. Geeignete Vorrichtungen zum Reinigen, Desinfizieren und Lagern von Arbeitsgeräten und 

Ausrüstungen müssen erforderlichenfalls vorhanden sein. Diese Vorrichtungen müssen aus 

korrosionsfesten Materialien hergestellt, leicht zu reinigen sein und über eine angemessene 

Warm- und Kaltwasserzufuhr verfügen. 

 

3. Geeignete Vorrichtungen zum Waschen der Lebensmittel müssen erforderlichenfalls vorhan-

den sein. Jedes Waschbecken bzw. jede andere Vorrichtung zum Waschen von Lebensmitteln 

muss im Einklang mit den Vorschriften des Kapitels VII über eine angemessene Zufuhr von 

warmem und/oder kaltem Trinkwasser verfügen und sauber gehalten sowie erforderlichenfalls 

desinfiziert werden. 



 

 

KAPITEL III 

 

VORSCHRIFTEN FÜR ORTSVERÄNDERLICHE UND/ODER NICHTSTÄNDIGE 

BETRIEBSSTÄTTEN (WIE VERKAUFSZELTE, MARKTSTÄNDE UND MOBILE 

VERKAUFSFAHRZEUGE), VORRANGIG ALS PRIVATE WOHNGEBÄUDE GENUTZTE 

BETRIEBSSTÄTTEN, IN DENEN JEDOCH LEBENSMITTEL REGELMÄSSIG 

FÜR DAS INVERKEHRBRINGEN ZUBEREITET WERDEN, 

SOWIE VERKAUFSAUTOMATEN 

 

1. Die Betriebsstätten und Verkaufsautomaten müssen, soweit praktisch durchführbar, so gele-

gen, konzipiert und gebaut sein und sauber und instand gehalten werden, dass das Risiko der 

Kontamination, insbesondere durch Tiere und Schädlinge, vermieden wird. 

 

2. Insbesondere gilt erforderlichenfalls Folgendes: 

 

a) Es müssen geeignete Vorrichtungen (einschließlich Vorrichtungen zum hygienischen 

Waschen und Trocknen der Hände sowie hygienisch einwandfreie sanitäre Anlagen und 

Umkleideräume) zur Verfügung stehen, damit eine angemessene persönliche Hygiene 

gewährleistet ist; 

 

b) Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zustand 

zu halten und müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. 

Sie müssen entsprechend aus glattem, abriebfestem, korrosionsfestem und nichttoxi-

schem Material bestehen, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können gegenüber 

der zuständigen Behörde nachweisen, dass andere verwendete Materialien geeignet 

sind; 

 

c) es müssen geeignete Vorrichtungen zum Reinigen und erforderlichenfalls Desinfizieren 

von Arbeitsgeräten und Ausrüstungen vorhanden sein; 



 

 

d) soweit Lebensmittel im Rahmen der Tätigkeit des Lebensmittelunternehmens gesäubert 

werden müssen, muss dafür Sorge getragen werden, dass die jeweiligen Arbeitsgänge 

unter hygienisch einwandfreien Bedingungen ablaufen; 

 

e) die Zufuhr einer ausreichenden Menge an warmem und/oder kaltem Trinkwasser muss 

gewährleistet sein; 

 

f) es müssen angemessene Vorrichtungen und/oder Einrichtungen zur hygienischen Lage-

rung und Entsorgung von gesundheitlich bedenklichen und/oder ungenießbaren (flüssi-

gen und festen) Stoffen und Abfällen vorhanden sein; 

 

g) es müssen angemessene Vorrichtungen und/oder Einrichtungen zur Haltung und Über-

wachung geeigneter Temperaturbedingungen für die Lebensmittel vorhanden sein; 

 

h) die Lebensmittel müssen so aufbewahrt werden, dass das Risiko einer Kontamination, 

soweit praktisch durchführbar, vermieden wird. 

 

KAPITEL IV 

 

BEFÖRDERUNG 

 

1. Transportbehälter und/oder Container zur Beförderung von Lebensmitteln müssen sauber und 

instand gehalten werden, damit die Lebensmittel vor Kontamination geschützt sind, und 

müssen erforderlichenfalls so konzipiert und gebaut sein, dass eine angemessene Reinigung 

und/oder Desinfektion möglich ist. 



 

 

2. Transportbehälter und/oder Container müssen ausschließlich der Beförderung von Lebens-

mitteln vorbehalten bleiben, wenn die Gefahr von Kontamination besteht. 

 

3. Werden in Transportbehältern und/oder Containern neben Lebensmitteln zusätzlich auch 

andere Waren befördert oder verschiedene Lebensmittel gleichzeitig befördert, so sind die 

Erzeugnisse erforderlichenfalls streng voneinander zu trennen. 

 

4. Lebensmittel, die in flüssigem, granulat- oder pulverförmigem Zustand als Massengut beför-

dert werden, werden in Transportbehältern und/oder Containern/Tanks befördert, die aus-

schließlich der Beförderung von Lebensmitteln vorbehalten sind. Die Container sind in einer 

oder mehreren Sprachen der Gemeinschaft deutlich sichtbar und dauerhaft als Beförderungs-

mittel für Lebensmittel auszuweisen, oder sie tragen den Aufdruck "Nur für Lebensmittel". 

 

5. Wurden Transportbehälter und/oder Container für die Beförderung anderer Waren als 

Lebensmittel oder die Beförderung verschiedener Lebensmittel verwendet, so sind sie 

zwischen den einzelnen Ladungsvorgängen sorgfältig zu reinigen, damit kein Kontamina-

tionsrisiko entsteht. 

 

6. Lebensmittel sind in Transportbehältern und/oder Containern so zu platzieren und zu schüt-

zen, dass das Kontaminationsrisiko so gering wie möglich ist. 

 

7. Transportbehälter und/oder Container, die zur Beförderung von Lebensmitteln verwendet 

werden, müssen erforderlichenfalls die Lebensmittel auf einer geeigneten Temperatur halten 

können und eine Überwachung der Beförderungstemperatur ermöglichen. 



 

 

KAPITEL V 

 

VORSCHRIFTEN FÜR AUSRÜSTUNGEN 

 

1. Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung kommen, 

müssen 

 

a) gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden. Die Reinigung und die 

Desinfektion muss so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko besteht; 

 

b) so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, dass das Risiko einer Kontamination so 

gering wie möglich ist; 

 

c) mit Ausnahme von Einwegbehältern oder -verpackungen so gebaut, beschaffen und 

instand gehalten sein, dass sie gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden 

können, und 

 

d) so installiert sein, dass die Ausrüstungen und das unmittelbare Umfeld angemessen 

gereinigt werden können. 

 

2. Die Ausrüstungen müssen erforderlichenfalls mit entsprechenden Kontrollvorrichtungen ver-

sehen sein, damit die Ziele dieser Verordnung auf jeden Fall erreicht werden. 

 

3. Chemische Zusatzstoffe müssen, soweit sie erforderlich sind, um eine Korrosion der Aus-

rüstungen und Behälter zu verhindern, nach guter fachlicher Praxis verwendet werden. 



 

 

KAPITEL VI 

 

LEBENSMITTELABFÄLLE 

 

1. Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse und andere Abfälle müssen so rasch wie 

möglich aus Räumen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, entfernt werden, damit 

eine Anhäufung dieser Abfälle vermieden wird. 

 

2. Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse und andere Abfälle sind in verschließ-

baren Behältern zu lagern, es sei denn, die Lebensmittelunternehmer können der zuständigen 

Behörde gegenüber nachweisen, dass andere Behälterarten oder andere Entsorgungssysteme 

geeignet sind. Diese Behälter müssen angemessen gebaut sein, einwandfrei instand gehalten 

sowie leicht zu reinigen und erforderlichenfalls leicht zu desinfizieren sein. 

 

3. Es sind geeignete Vorkehrungen für die Lagerung und Entsorgung von Lebensmittelabfällen, 

ungenießbaren Nebenerzeugnissen und anderen Abfällen zu treffen. Abfallsammelräume 

müssen so konzipiert und geführt werden, dass sie sauber und erforderlichenfalls frei von 

Tieren und Schädlingen gehalten werden können. 

 

4. Alle Abfälle sind nach geltendem Gemeinschaftsrecht hygienisch einwandfrei und umwelt-

freundlich zu entsorgen und dürfen Lebensmittel weder direkt noch indirekt kontaminieren. 

 

KAPITEL VII 

 

WASSERVERSORGUNG 

 

1. a) Es muss in ausreichender Menge Trinkwasser zur Verfügung stehen, das erforderlichen-

falls zu verwenden ist, um zu gewährleisten, dass die Lebensmittel nicht kontaminiert 

werden. 



 

 

b) Sauberes Wasser kann für unzerteilte Fischereierzeugnisse verwendet werden. Sauberes 

Meerwasser kann für lebende Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeres-

schnecken verwendet werden; sauberes Wasser kann auch zum äußeren Abwaschen 

verwendet werden. Wird solches Wasser verwendet, so müssen hierfür ausreichende 

Versorgungseinrichtungen zur Verfügung stehen. 

 

2. Brauchwasser, das beispielsweise zur Brandbekämpfung, Dampferzeugung, Kühlung oder zu 

ähnlichen Zwecken verwendet wird, ist separat durch ordnungsgemäß gekennzeichnete 

Leitungen zu leiten. Es darf weder eine Verbindung zur Trinkwasserleitung noch die Mög-

lichkeit des Rückflusses in diese Leitung bestehen. 

 

3. Aufbereitetes Wasser, das zur Verarbeitung oder als Zutat verwendet wird, darf kein Konta-

minationsrisiko darstellen. Es muss den Trinkwassernormen entsprechen, es sei denn, die 

zuständige Behörde hat festgestellt, dass die Wasserqualität die Genusstauglichkeit des 

Lebensmittels in seiner Fertigform in keiner Weise beeinträchtigen kann. 

 

4. Eis, das mit Lebensmitteln in Berührung kommt oder Lebensmittel kontaminieren kann, muss 

aus Trinkwasser oder – bei der Kühlung von unzerteilten Fischereierzeugnissen – aus saube-

rem Wasser hergestellt werden. Es muss so hergestellt, behandelt und gelagert werden, dass 

eine Kontamination ausgeschlossen ist. 

 

5. Dampf, der unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommt, darf keine potenziell 

gesundheitsgefährdenden oder kontaminationsfähigen Stoffe enthalten. 

 

6. Werden Lebensmittel in hermetisch verschlossenen Behältnissen hitzebehandelt, so ist sicher-

zustellen, dass das nach dem Erhitzen zum Kühlen verwendete Wasser keine Kontamina-

tionsquelle für die Lebensmittel darstellt. 



 

 

KAPITEL VIII 

 

PERSÖNLICHE HYGIENE 

 

1. Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen 

ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten; sie müssen geeignete und saubere Arbeits-

kleidung und erforderlichenfalls Schutzkleidung tragen. 

 

2. Personen, die an einer Krankheit leiden, die durch Lebensmittel übertragen werden kann, oder 

Träger einer solchen Krankheit sind, sowie Personen mit beispielsweise infizierten Wunden, 

Hautinfektionen oder -verletzungen oder Diarrhöe ist der Umgang mit Lebensmitteln und das 

Betreten von Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, generell verboten, 

wenn die Möglichkeit einer direkten oder indirekten Kontamination besteht. Betroffene Per-

sonen, die in einem Lebensmittelunternehmen beschäftigt sind und mit Lebensmitteln in 

Berührung kommen können, haben dem Lebensmittelunternehmer Krankheiten und Symp-

tome sowie, wenn möglich, deren Ursachen unverzüglich zu melden. 

 

KAPITEL IX 

 

VORSCHRIFTEN FÜR LEBENSMITTEL 

 

1. Ein Lebensmittelunternehmer darf andere Zutaten bzw. Rohstoffe als lebende Tiere oder 

andere Materialien, die bei der Verarbeitung von Erzeugnissen eingesetzt werden, nicht 

akzeptieren, wenn sie erwiesenermaßen oder aller Voraussicht nach mit Parasiten, pathogenen 

Mikroorganismen oder toxischen, verdorbenen oder fremden Stoffen derart kontaminiert sind, 

dass selbst nach ihrer hygienisch einwandfreien normalen Aussortierung und/oder Vorbe-

handlung oder Verarbeitung durch den Lebensmittelunternehmer das Endprodukt für den 

menschlichen Verzehr nicht geeignet wäre. 



 

 

2. Rohstoffe und alle Zutaten, die in einem Lebensmittelunternehmen vorrätig gehalten werden, 

sind so zu lagern, dass gesundheitsgefährdender Verderb verhindert wird und Schutz vor 

Kontamination gewährleistet ist. 

 

3. Lebensmittel sind auf allen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Vertriebs vor 

Kontaminationen zu schützen, die sie für den menschlichen Verzehr ungeeignet oder gesund-

heitsschädlich machen bzw. derart kontaminieren, dass ein Verzehr in diesem Zustand nicht 

zu erwarten wäre. 

 

4. Es sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. Auch sind geeig-

nete Verfahren vorzusehen, um zu vermeiden, dass Haustiere Zugang zu den Räumen haben, 

in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden (oder, sofern die zuständige 

Behörde dies in Sonderfällen gestattet, um zu vermeiden, dass ein solcher Zugang zu einer 

Kontamination führt). 

 

5. Rohstoffe, Zutaten, Zwischenerzeugnisse und Enderzeugnisse, die die Vermehrung pathoge-

ner Mikroorganismen oder die Bildung von Toxinen fördern können, dürfen nicht bei Tempe-

raturen aufbewahrt werden, die einer Gesundheitsgefährdung Vorschub leisten könnten. Die 

Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Es darf jedoch für begrenzte Zeit von den Tempe-

raturvorgaben abgewichen werden, sofern dies aus praktischen Gründen bei der Zubereitung, 

Beförderung und Lagerung sowie beim Feilhalten und beim Servieren von Lebensmitteln 

erforderlich ist und die Gesundheit des Verbrauchers dadurch nicht gefährdet wird. Lebens-

mittelunternehmen, die Verarbeitungserzeugnisse herstellen, bearbeiten und umhüllen, 

müssen über geeignete, ausreichend große Räume zur getrennten Lagerung der Rohstoffe 

einerseits und der Verarbeitungserzeugnisse andererseits und über ausreichende, separate 

Kühlräume verfügen.  

 

6. Soweit Lebensmittel kühl vorrätig gehalten oder serviert werden sollen, müssen sie nach ihrer 

Erhitzung oder, falls keine Erhitzung stattfindet, nach fertiger Zubereitung so schnell wie 

möglich auf eine Temperatur abgekühlt werden, die keinem Gesundheitsrisiko Vorschub 

leistet. 



 

 

7. Gefrorene Lebensmittel sind so aufzutauen, dass das Risiko des Wachstums pathogener 

Mikroorganismen oder der Bildung von Toxinen in den Lebensmitteln auf ein Mindestmaß 

beschränkt wird. Sie müssen bei einer Temperatur auftauen, die keinem Gesundheitsrisiko 

Vorschub leistet. Sofern Tauflüssigkeit ein Gesundheitsrisiko darstellt, muss diese abfließen 

können. Aufgetaute Lebensmittel müssen so bearbeitet werden, dass das Risiko des Wachs-

tums pathogener Mikroorganismen oder der Bildung von Toxinen auf ein Mindestmaß 

beschränkt wird. 

 

8. Gesundheitsgefährdende und/oder ungenießbare Stoffe, einschließlich Futtermittel, sind ent-

sprechend zu etikettieren und in separaten, verschlossenen Behältnissen zu lagern. 

 

KAPITEL X 

 

VORSCHRIFTEN FÜR DAS UMHÜLLEN UND VERPACKEN VON LEBENSMITTELN 

 

1. Material, das der Umhüllung und Verpackung dient, darf keine Kontaminationsquelle für 

Lebensmittel darstellen. 

 

2. Umhüllungen müssen so gelagert werden, dass sie nicht kontaminiert werden können. 

 

3. Die Umhüllung und Verpackung der Erzeugnisse muss so erfolgen, dass diese nicht kontami-

niert werden. Insbesondere wenn Metall- oder Glasbehältnisse verwendet werden, ist erfor-

derlichenfalls sicherzustellen, dass das betreffende Behältnis sauber und nicht beschädigt ist. 

 

4. Umhüllungen und Verpackungen, die für Lebensmittel wieder verwendet werden, müssen 

leicht zu reinigen und erforderlichenfalls leicht zu desinfizieren sein. 



 

 

KAPITEL XI 

 

WÄRMEBEHANDLUNG 

 

Die folgenden Anforderungen gelten nur für Lebensmittel, die in hermetisch verschlossenen 

Behältern in Verkehr gebracht werden: 

 

1. Bei jeder Wärmebehandlung zur Verarbeitung eines unverarbeiteten Erzeugnisses oder zur 

Weiterverarbeitung eines verarbeiteten Erzeugnisses muss 

 

a) jeder Teil des behandelten Erzeugnisses für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte 

Temperatur erhitzt werden und 

 

b) verhindert werden, dass das Erzeugnis während dieses Prozesses kontaminiert wird. 

 

2. Um sicherzustellen, dass mit dem angewandten Verfahren die angestrebten Ziele erreicht 

werden, müssen die Lebensmittelunternehmer regelmäßig die wichtigsten in Betracht 

kommenden Parameter (insbesondere Temperatur, Druck, Versiegelung und Mikrobiologie) 

überprüfen, unter anderem auch durch die Verwendung automatischer Vorrichtungen. 

 

3. Das angewandte Verfahren sollte international anerkannten Normen entsprechen (z. B. 

Pasteurisierung, Ultrahocherhitzung oder Sterilisierung). 



 

 

KAPITEL XII 

 

SCHULUNG 

 

Lebensmittelunternehmer haben zu gewährleisten, dass 

 

1. Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgehen, entsprechend ihrer Tätigkeit überwacht 

und in Fragen der Lebensmittelhygiene unterwiesen und/oder geschult werden; 

 

2. die Personen, die für die Entwicklung und Anwendung des Verfahrens nach Artikel 5 

Absatz 1 der vorliegenden Verordnung oder für die Umsetzung einschlägiger Leitfäden 

zuständig sind, in allen Fragen der Anwendung der HACCP-Grundsätze angemessen geschult 

werden und 

 

3. alle Anforderungen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über Schulungsprogramme für 

die Beschäftigten bestimmter Lebensmittelsektoren eingehalten werden. 

 

 

__________________ 

 


